Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2010

1. Ehrungen

Langjährige Mitgliedschaft im Gemeinderat

Hierzu wird auf den gesonderten Bericht verwiesen.

2. Bebauungsplanverfahren „Gaisgraben“:

Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB, Satzungsbeschluss

Frau BMin Bachmann begrüßte Herr Gerhardt vom Planungsbüro Gerhardt & Voegele. Herr Gerhardt informierte, dass er im Bebauungsplanentwurf die Festsetzung der Bebauung beim bestehenden Doppelhaus im „Allgemeinen Wohngebiet“ korrigiert hat. Im Gemeinderat bestand Einvernehmen zu dieser Korrektur. 

Herr Gerhardt erläuterte, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.06.2009 den Entwurf des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren beschlossen hatte. Planungsziel ist die städtebauliche Regelung der Ortsrandlage. Es sollen zusätzliche Bauflächen in städtebaulich integrierter Lage geschaffen werden. Die von der Aufstellung des Bebauungsplans betroffene Öffentlichkeit sowie den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 08.04.2010 wurde über die eingegangenen Anregungen beraten und die Planung in Grundzügen geändert. Daher wurde auch die erneute Offenlage beschlossen. Die öffentliche Auslegung erfolgte in Form eines Planaushanges im Freudentaler Rathaus in der Zeit vom 10.05.2010 – 10.06.2010. Die betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden erneut beteiligt.

Von der betroffenen Öffentlichkeit, Bürgern und Anwohnern gingen keine weiteren Anregungen ein. 

Aufgrund einer Anregung des Landratsamtes erging die Entscheidung, dass die Flachdächer von Garagen und Carports mindestens extensiv zu begrünen sind. 

Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss:

a) Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander werden die Abwägungsvorschläge im Bebauungsplan berücksichtigt. Die Dachbegrünung für Flachdächer wird verbindlich festgesetzt. Die aufgeführten Abwägungsvorschläge werden zum Beschluss erhoben.

b) Den übrigen abgegebenen Stellungnahmen wird nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander nicht entsprochen.
c) In Anbetracht der Geringfügigkeit der Änderungen im Planentwurf wird auf eine erneute öffentliche Auslegung verzichtet.
d) Der Bebauungsplan „Gaisgraben“ i.d.F. vom 21.07.2010 wird nach § 10 BauGB i.V. mit § 4 GemO als Satzung beschlossen.
e) Die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften i.d.F. vom 21.07.2010 werden nach § 74 LBO i.V.m. § 4 GemO als Satzung beschlossen.

3. Abwassergebührensplitting
Beauftragung der Befliegung, der Ermittlung der Grunddaten und Erarbeitung eines Satzungsentwurfs

Frau BMin Bachmann begrüßte Herrn Foret von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen.

Herr Foret erläuterte, dass sich die Abwassergebühr seither aus dem Frischwasserverbrauch errechnet hat. Nach einem rechtskräftigem Urteil müssen Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt werden. Deshalb müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg die gesplittete Abwassergebühr einführen. Diese Gebühr teilt sich in eine Gebühr für Abwasser und eine Gebühr für Regenwasser. Der Anteil Schmutzwasser errechnet sich weiterhin aus dem Frischwasserverbrauch, dem Anteil des Niederschlagswasser wird die versiegelte Fläche auf dem Grundstück zu Grunde gelegt. 

Herr Foret erläuterte, dass zuerst die Abwassersatzung wegen der Rechtssicherheit geändert werden muss. Danach wird das Einzugsgebiet beflogen und ein Abgleich mit dem Liegenschaftskataster erstellt. Nach der Erhebung der versiegelten Flächen werden die Bürger benachrichtigt bzw. um Ergänzung eines Erhebungsbogen gebeten.

Bezüglich der Kosten informierte Herr Foret, dass vier Firmen Angebote für alle Kommunen abgegeben haben. Die Angebote beinhalten im Wesentlichen die Befliegung des Gemeindegebiets, die Erhebung der einzelnen Grundstücke mit Information und Beratung, sowie deren Auswertung und den Entwurf eines Satzungsmusters. 

Herr Foret weist daraufhin, dass es bis zur endgültigen Einführung der gesplitteten Gebühr ca. 1 ½ Jahre dauern wird. Zuerst erfolgt die Änderung der Abwassersatzung, danach die Befliegung im Herbst.

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erläutert er, dass die Erhebungsbögen an die Grundstückeigentümer zugesandt werden. In diesem Formular kann z.B. angegeben werden, ob auf dem Grundstück Zisternen vorhanden sind. Es soll eine Informationsveranstaltung für die Bürger abgehalten werden bzw. Beratungstage mit Ansprechpartnern von der beauftragten Firma abgehalten werden. 

Herr Foret informierte, dass die Firma Hansa Luftbild für jede der beteiligten Gemeinden ein Einzelangebot abgegeben hat. Da derzeit insgesamt 17 Kommunen mitmachen, ergeben sich erhebliche Kosteneinsparungen bzw. Synergieeffekte.

Insgesamt betragen die Kosten für die Gemeinde Freudental nach diesem Angebot 15.090,70 Euro netto zzgl. einer Pauschale von 160,00 Euro Anteil für die Anpassung des Satzungsmusters. Dies ergibt Gesamtkosten von 15.250,70 Euro netto bzw. 18.148,33 Euro brutto. Der Gemeinderat beschloss, diese Haushaltsmittel zu bewilligen und ermächtigte die Verwaltung zur stufenweisen Beauftragung der Fa. Hansa Luftbild, je nach Bedarf.

4. Erneuerung der Brücke zwischen Seestraße und Bachstraße, Vergabe

Die Verwaltung informierte, dass insgesamt 9 Firmen telefonisch angefragt wurden. Bei der Submission am 19.07.2010 lagen zwei Angebote vor. Die geringe Anzahl der Angebote ist auf den engen Zeitrahmen in den Sommerferien zurückzuführen.

Günstigster Bieter ist die Firma Schuler, Metalltechnik aus Pforzheim zum Angebotspreis von 12.643,80 € (brutto). Dieser Preis liegt 26,11 % (4.468,40 €) unter der Kostenberechnung vom Juli. Die Verwaltung informierte, dass die Brücke aus Stahl sei, mit einem Gitterrost bzw. Noppen auf dem Boden.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Firma Schuler Metalltechnik GmbH, Pforzheim mit der Erneuerung der Brücke zwischen Seestraße und Bachstraße entsprechend ihrem Angebot vom 19.07.2010 zum Preis von 12.643,80 € (brutto) zu beauftragen. Der Gemeinderat geht davon aus, dass das Material (Stahl) oberflächenbehandelt ist.

5. 1. Straßensanierungen 2010 

a) Nachtrag Asphaltierung Teilbereich Strombergstraße / Seestraße

b) Nachtrag Pforzheimer Straße – Kanaldeckel

5.2. Feldwegsanierungen / Stutenweg 

hier: Beratung und Beschlussfassung
a) Die Verwaltung informierte, dass die Straßensanierungen 2010 von der beauftragten Firma Rahn weitgehend abgearbeitet wurden. Aus den Mitteln der Straßensanierung sind noch ca. 4.500 € verfügbar. Für die Sanierung des Stutenwegs sind 7.000 € Haushaltsmittel (Haushaltstelle Feldwege) eingestellt.

In dem Bereich zwischen Bauhof und Kreuzung Stutenweg wurde im nördlichen Bereich der Kanal ausgetauscht und die Wasserleitung gebaut. Seitlich der beiden Trassen sind 1 m breite Asphaltstreifen verblieben. Technisch sinnvoll sie es nun, die Straße bis zum Ende der Kanalaustauschmaßnahme voll auszubauen. Sollten die beiden Seitenstreifen verbleiben, wären Setzungen an den Übergängen zu erwarten. Die Kosten für die Asphaltierung der Trassen sind in den jeweiligen Haushaltsansätzen berücksichtigt. Die zusätzlichen Kosten für den Vollausbau der zusätzlichen Seitenstreifen betragen 13.000 € (brutto). Diese Notwendigkeit war vor Beginn der Arbeiten noch nicht absehbar, da erst nach Beginn der Arbeiten deutlich wurde, dass der bestehende Unterbau nicht fachgerecht ist.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Firma Riedmüller gem. dem Angebot vom 07.05.2010 mit dem Vollausbau der Seestraße /Strombergstraße zwischen den Schächten 3.39 und 3.38 und der Asphaltierung der Wasserleitungstrasse zwischen Schacht 3.38 und 3.37 zum Preis von ca. 13.000 € zu beauftragen.

Die Verwaltung berichtete, dass in der Pforzheimer Straße zwei Kanaldeckel wackeln und dies erhebliche Lärmbelastungen für die Anwohner bedeuten würde.

Die Firma Rahn hat die Leistung für 1.806,00 € angeboten, das Ingenieurbüro hat das Angebot als angemessen beurteilt. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig , dass die Firma Rahn mit dem Austausch der beiden Kanalschächte in der Pforzheimer Straße gem. den Angeboten vom 08.04.2010/09.07.2010 zum Preis von 1.806 €/ netto (2.149,14 € brutto) beauftragt wird.

b) Die Vergabe der empfohlenen Nachträge führt zu überplanmäßigen Ausgaben auf der Haushaltsstelle Straßensanierung von ca. 10.593 €. Daher empfahl die Verwaltung, die punktuellen Sanierungen beim Feldweg Stutenweg 2010 nicht durchzuführen. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung einstimmig.

6. Wasserversorgung

Austausch der Wasserleitung Teilbereich Seestraße

Die Verwaltung teilte mit, dass der Bypass im Hochbehälter bis zum Sitzungsbeginn noch nicht fertig ist. Daher konnte die Löschwasserdruckprüfung in der Beuchaer Straße durch die Feuerwehr noch nicht vorgenommen werden.

Im Zuge der Baumaßnahme Kanalaufdimensionierung in der Seestraße hatten die Stadtwerke Bietigheim – Bissingen angeregt zu prüfen, ob die jetzige (DIN 100) -Wasserleitung gegen eine größer dimensionierte Leitung (DN 150) ausgetauscht werden könne, da die Straße gerade aufgegraben ist. Es ergäben sich hier Mehrkosten in Höhe von 85.000 €, da zusätzliche Tiefbauarbeiten für einen Stufengraben notwendig würden.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nachgefragt, inwieweit sich diese Aufdimensionierung auf den Wasserdruck auswirken würde. Die Verwaltung berichtete, dass nach Aussage der Stadtwerke sich diese Aufdimensionierung erst in ca. 15 Jahren auf den Wasserdruck auswirken würde, wenn ggfs. die Wasserleitungen davor und danach auch mit einer DIN 150 – Wasserleitung aufdimensioniert würden.

Daraufhin beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, dass die Wasserleitung im Rahmen der jetzigen Kanalaustauschmaßnahmen nicht aufdimenisoniert wird.

7. Tageseinrichtungen für Kinder:

Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Tageseinrichtungen
Die Verwaltung berichtete, dass die Kommalaufsicht auch für diese Satzung eine Kalkulation gefordert hatte. Deshalb wurde dem Gemeinderat die Kalkulation der beiden Freudentaler Tageseinrichtungen für Kinder vorgelegt. Aus der Gegenüberstellung der Gebühren zu den tatsächlichen Kosten war ersichtlich, dass zum Teil mehr als das Doppelte an Gebühren verlangt werden könnte. Die Gemeinde darf aber weiterhin die geringeren Gebühren nach der landesweiten Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge erheben.

Aus der Mitte des Gemeinderates und einiger Eltern wurde angeregt, dass Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr auch in der Regelzeit aufgenommen werden sollen.

Die Entscheidung über die Aufnahme der Zweijährigen wurde vom Gemeinderat bis zur Septembersitzung vertagt. Mit der Satzungsänderung hat der Gemeinderat nun die zugehörige Gebühr einstimmig beschlossen, obwohl es noch keine Entscheidung über die Aufnahme gibt.

Der Text der Satzungsänderung ist im Anschluss an den Bericht veröffentlicht.

8. Erweiterung der Maximilian-Lutz-Realschule, hier: Finanzielle Beteiligung
Die Verwaltung informierte, dass 2006 im Gemeindeverwaltungsverband Besigheim die Erweiterung der Realschule mit einem Anbau besprochen und ein Berechnungsmodell ausgearbeitet wurde.  

In der Gemeinderatssitzung am 24.1.2007 hatte man entschieden, bei Fertigstellung einen Abrechnungsbetrag in Höhe von ca. 14.880 € zu übernehmen. Die Erweiterungsmaßnahme wurde 2009 nun fertiggestellt und die Abrechnung von der Stadt Besigheim vorgelegt. Es haben sich Mehrkosten ergeben, die aber von der Stadt Besigheim nicht auf die Nachbargemeinden umgelegt werden. Es bleibt bei dem Freudentaler Anteil in Höhe von 14.880 €. 

In den Haushaltsplänen 2009 (7.500 €) und 2010 (8.000 €) war jeweils der hälftige Förderbetrag eingestellt. Nachdem die Förderrate 2009 nicht abgerufen wurde, kann sie in den Haushalt 2010 übertragen werden. Somit steht eine Gesamtsumme in Höhe von 15.500 € im Haushaltsjahr 2010 zur Verfügung.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Gemeinde Freudental sich an der Schlussabrechnung der Erweiterungskosten für den Anbau der Maximilian-Lutz-Realschule Besigheim mit einem Anteil in Höhe von 14.880 € beteiligt. 

9. Bauangelegenheiten zur Beratung:

a) Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans

Errichtung einer Gerätehütte, Rotenbergstraße, Flst.-Nr. 909, hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Der Antragsteller beantragte die Ausnahme vom Bebauungsplan „Wolfsberg I“ für eine Gerätehütte. Die Errichtung der Gerätehütte wird außerhalb des Baufensters beantragt. Es handelt sich um ca. 31 m³ umbauten Raum und damit um ein verfahrensfreies Vorhaben. Die Hütte soll außerhalb des Baufensters gebaut werden. Deshalb bedarf es der Ausnahme. Der Bebauungsplan gibt vor, dass nach § 14 Abs. 1 + 2 BauNVO Nebenanlagen wie Geschirr- und Gerätehütten im Einvernehmen mit der Gemeinde in Ausnahmefällen zulässig sind. Es lagen keine Nachbar-einwendungen vor. 

Da aus Sicht der Verwaltung und Gemeinderat keine nachbarschützenden oder städtebaulichen Gründe gegen die Erteilung des Einvernehmens standen, erteilte der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben Rotenbergstraße, Flst.-Nr. 909, Errichtung einer Gerätehütte bis maximal 40 m³ umbauten Raum.

9. b) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans

Neuerstellung einer Pelletheizung mit Außenwandkamin, Weinstraße,

Flst.-Nr. 785, hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Der Antragsteller beantragte die Befreiung vom Bebauungsplan „Berg I“ für die Neuerstellung einer Pelletheizung mit Außenwandkamin, da dort nur immissionsarme Heizungsanlagen (Strom / Gas) erlaubt sind. 

Die Regelung des Bebauungsplanes, wonach die Beheizung der Gebäude mit immissionsarmer Energie (Strom/Gas) erfolgen soll, beruht auf einem Klimagutachten aus dem Jahre 1976. Dieses Gutachten begründet die Empfehlung, saubere Primärenergie (Fernheizwerk, Gas oder Elektrospeicher) vorzuschreiben, mit der vorhandenen Topographie des Geländes. 

Da keine Grundzüge der Planung tangiert waren und die Abweichung städtebaulich vertretbar war, empfahl die Verwaltung das Einvernehmen. Da auch keine Nachbareinwendungen vorlagen und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar war, beschloss der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen zu dem Antrag: Neuerstellung einer Pelletheizung mit Außenwandkamin, Weinstraße, Flst.-Nr. 785
9. c) Antrag auf befristete Baugenehmigung: Errichtung wechselnde Aufstellung von fliegenden Zäunen (Elektroeinfassung) im Außenbereich, hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Der ursprüngliche Bauantrag wurde vom Bauherrn nach einem gemeinsamen Ortstermin mit Baurechtsbehörde und Naturschutzamt zurückgezogen. 

Nach Abklärung bzw. Zustimmung der Pächter / Eigentümer zu der Wechselbeweidung wurde nun ein neuer Bauantrag gestellt, zwischenzeitlich befristet auf ein Jahr. Auf den Flurstücken sollen je nach Witterungslage und Pferdebestand für die Dauer von jeweils 2 bis 4 Wochen Elektrozäune im Wechsel aufgestellt werden. 

Angrenzer haben eingewendet, dass die Zäune in der Vergangenheit zu lange aufgebaut waren. Außerdem sollten die Zäune mit einem deutlichen Grenzabstand aufgestellt werden, so dass z.B. das Mähen nicht beeinträchtigt wird und seitherige Fußwege nicht abgesperrt werden.

Da der Bauherr zugesagt hatte, aktuelle Beweidungspläne vorzulegen, beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Einvernehmen zu dem befristeten Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung wechselnde Aufstellung von fliegenden Zäunen (Elektroeinfassung) im Außenbereich: Flst.- Nr. 167, 168, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 239/1, 204, 275, 274/2, 277 sowie auf den Kirschenstücken 745/6 mit den Parzell-Nr. 177, 179, 181 – 183 und 746/6 mit den Parzell-Nr. 184 – 192 und 195 für die Dauer von 4 Wochen im Wechsel, zu erteilen.
10. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung vom 23.6.2010

Personal 

Der Gemeinderat wählte in geheimer Wahl Herrn Peter Wolß als neuen Bauhofleiter (ab Oktober 2010). Außerdem wurde die Änderung des Stellenplans beschlossen.

Herr Gemeinderat Peter Wolß muss aus dem Gemeinderat ausscheiden, seine Verabschiedung und die Verpflichtung des nachrückenden Gemeinderats Dieter Autenrieth wird in der September – Sitzung erfolgen. 

Stundung

Der Gemeinderat beschloss die Stundung einer Gewerbesteuer und stimmte dem vorgelegten Zahlungsplan zu. 

11. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Breitbandförderung

Es wurde von vielen Bürgern den Wunsch nach einer schnelleren Internetverbindung geäußert. Aus diesem Grund hat die Verwaltung die aktuelle Versorgung der Bevölkerung per Umfrage erhoben. Vielen Dank für die rege Teilnahme!

Parallel wurden die Fördervoraussetzungen und die Angebote der vor Ort aktiven Netzanbieter erhoben. 
Voraussetzungen für eine Aufnahme in das Förderprogramm sind

1. dass kein Breitbandanbieter beihilfefrei zur Versorgung des zu versorgenden Gebiets bereit ist und

2. der Nachweis der fehlenden und /oder unzureichenden Breitbandversorgung (bisher kleiner als 1 Megabit pro Sekunde Download )

In Freudental bietet die Telekom nach eigener Auskunft eine Versorgungs-geschwindigkeit zwischen 334 und 768 Kbit/sec an. Eine schnellere Verbindung ist nicht möglich, dafür fehlen ca. 500 m Kabel auf der Verbindungstrasse. Dies wurde von vielen Teilnehmern an der Umfrage bestätigt und als zu langsam kritisiert.

Kabel BW bietet in Freudental „das schnellste Internet Deutschlands an“. Bestätigt sind von Bürgern Geschwindigkeiten von 24800 Kbit/s download und 2500 kbit upload bzw. 22.000 / 1170. Diese Leitungen decken mit Ausnahme des Aussiedlerhofs und dem Wolfsbergweg Freudental komplett ab. Vodafone bietet wohl auch Internet per Funk an. Allerdings konnte die Verwaltung keine Auskunft erhalten, ob es bereits Nutzer in Freudental gibt. 

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums kann Freudental nicht als so genannter weißer Fleck gewertet werden, was eine zwingende Fördervoraussetzung wäre. Die Sonderausschreibung „Breitband“ zielt auf die Deckung einer Unterversorgung ab. Aufgrund der vor Ort aktiven Netzanbieter werde bereits jetzt ein attraktives Angebot an Breitbandversorgung über einem Megabit angeboten. Das bestehende Angebot von mehr als einem Megabit pro Sekunde Download schließt eine Breitbandfördermöglichkeit aus.

Pflasterband Seestraße

Die Verwaltung informierte, dass sie von Bürgern bezüglich der Pflasterstreifen in der Seestraße angesprochen wurde. Das Pflasterband verursache störenden Lärm. Da derzeit aufgrund der Kanalarbeiten 3 Pflasterstreifen ausgebaut sind bzw. noch werden, wurde eine evtl. Änderung mit dem zuständigen Ingenieur besprochen. Dieser hat für eine Änderung der Fläche mit Asphaltfläche ca. 2.000 € als Mehrkosten angegeben. 

Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Pflasterstreifen bleiben. Die damaligen Gründe für eine Verkehrsregulierung und schönere Optik seien immer noch gegeben.

Aktuelle Anmerkung der Verwaltung:

Auf vielfachem Wunsch der Anwohner werden die 3 Pflasterbänder nun doch nicht wieder eingebaut. Die Stellen werden asphaltiert.

Sanierung der Schönenberghalle

Die Verwaltung berichtet, dass ein Treffen mit den kulturtreibenden Vereinen bezüglich der Bühnentechnik bzw. der Ausstattung stattfand. Die Angelegenheit wird am 14.9.2010 in der Bauausschusssitzung behandelt.

Landesförderprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“  
Die Musikschule Bietigheim hat in Kooperation mit der Gemeinde Freudental sowie der örtlichen Grundschule und dem Kindergarten Rosenweg einen Antrag beim Landesförderprogramm gestellt. Sofern Freudental die Förderung erhält, wird eine Musiklehrerin zusammen mit einer Erzieherin eine Gruppe von Kindern (auch aus dem Kindergarten Taubenstraße) unterrichten. Diese Förderung sollen die Kinder und auch evtl. nachfolgende Gruppen kontinuierlich bis in die Grundschulklassen erhalten.

Kirchvorplatz

Die Verwaltung informierte, dass die kommunale und evangelische Gemeinde zwischenzeitlich die neue Vereinbarung für die gemeinsame Unterhaltung des Kirchvorplatzes unterzeichnet haben. Derzeit ist ein Teil des Platzes gesperrt, da noch einige Setzungen zu sanieren sind.

Zahl der Hunde in Freudental

Die Verwaltung beantworte die Frage eines Bürgers mit 126 steuerpflichtig gemeldeten Hunden.

Verkehrsschau

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nachgefragt, warum keine Blumenkübel an der Seestraße / Fußweg von der Brücke aufgestellt wurden. Die Verwaltung erläuterte, dass der damalige Gemeinderatsbeschluss lautete, an dieser Stelle nichts zu machen.

Öffentliche Bekanntmachung der

Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der gemeindeeigenen Tageseinrichtungen für Kinder:

Der Gemeinderat der Gemeinde Freudental hat auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in Verbindung mit §§ 2 und 13 des Kommunalabgaben-gesetzes für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung, am 21.07.2010 folgende Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1 

§ 3 Benutzungsgebühren wird wie folgt geändert:

1. wurde nicht geändert

2. Die Gebühren werden für 12 Monate eines Betreuungsjahres erhoben, das im September eines Jahres beginnt und im August des darauffolgenden Jahres endet. Die Gebühr ist somit auch während der Ferien sowie bei Nichtbenutzung oder vorübergehender Schließung der Einrichtung zu entrichten.

3. Gebührenmaßstab ist die Art der Einrichtung, der Umfang der Betreuungszeit, das Alter des Kindes, die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt der Gebührenschuldner. 
Als weiteres (Geschwister-) Kind zählt, wer sich hauptsächlich in dieser Familie aufhält und für das die Familie Kindergeld erhält.

4. Die Höhe der Gebührensätze werden auf Grund einer Kalkulation vom 1.9.2010 bis 31.08.2011 wie nachstehend erhoben:

II. Für Kinder im Alter ab 2 Jahren bis 3 Jahren

a.  Regelzeit mit Nachmittagsbetreuung (30 Std. / Woche)



Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren
           174,00 €

Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren
           132,00 €

Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren
             88,00 €

Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern und mehr unter 18 J:           30,00 €

§ 2 

§ 5 Gebührenschuldner wird wie folgt geändert:

1. Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten des Kindes, das die Einrichtung besucht sowie diejenigen, die die Aufnahme in die Betreuungseinrichtung beantragt haben.

§ 3

§ 6 Entstehung / Fälligkeit der Gebühr wird wie folgt geändert

5. wurde  gestrichen

§ 4 

§ 7 Gebührenermäßigungen wird wie folgt geändert:

1. wurde gestrichen

§ 5

§ 8 Inkrafttreten wird wie folgt geändert:

1. Diese Gebührensatzung tritt am 1.9.2010 in Kraft. Sie ist bis zum 31.08.2011 gültig. Sofern keine neue Gebührensatzung beschlossen wird, gelten die alten Gebühren übergangsweise weiter.

Freudental, den 21.07.2010

B a c h m a n n 

Bürgermeisterin

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahren- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.
